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schränkung oder ein Tätigkeitsverbot, ist § 238 nicht 
arizu wenden.

§36
Geldstrafe als Hauptstrafe
(1) Die Geldstrafe soll den Täter durch einen emp
findlichen Eingriff in seine persönlichen Vermögens
interessen zur Achtung der sozialistischen Gesetz
lichkeit und der Rechte der Bürger erziehen. Bei ih
rer Anwendung und Bemessung sind die wirtschaftli
chen Verhältnisse des Täters und durch die Straftat 
begründete Schadensersatzverpflichtungen zu be
rücksichtigen.
(2) Die Geldstrafe beträgt 50,- Mark bis 100 000,- 
Mark. Bei Straftaten, die auf erheblicher Gewinn
sucht beruhen, kann sie bis auf 500 000,- Mark er
höht werden.
(3) Kann eine Geldstrafe nicht verwirklicht werden, 
weil der Verurteilte sich seiner Verpflichtung zur 
Zahlung entzieht, insbesondere wenn Maßnahmen 
der gesellschaftlichen Einwirkung fruchtlos bleiben, 
wird sie durch Bechluß des Gerichts in eine Freiheits
strafe von drei Monaten bis zu einem Jahr umgewan
delt. Von ihrem Vollzug kann abgesehen werden, 
wenn der Verurteilte die Geldstrafe zahlt.

Hinweis zu § 36 Abs. 3: Zur Umwandlung von Geld
strafe in eine Freiheitsstrafe vgl. § 346 StPO: 
§§ 23-25 der 1. DB zur StPO.

§37
Öffentlicher Tadel
(1) Der öffentliche Tadel wird ausgesprochen, wenn 
das Vergehen keine erheblichen schädlichen Aus
wirkungen hat oder wenn es zwar zu einem größeren 
Schaden führt, der Täter jedoch sonst ein verant
wortungsbewußtes Verhalten zeigt und seine Schuld 
gering ist.
(2) Mit dem öffentlichen Tadel wird dem Täter 
durch das Gericht die Mißbilligung seines Handelns 
ausgesprochen, um ihn zur gewissenhaften Erfüllung 
seiner Pflichten gegenüber der sozialistischen Ge
sellschaft zu ermahnen.
(3) Das Gericht kann im Urteil festlegen, daß keine 
Eintragung im Strafregister erfolgt.

Hinweis: Vgl. § 339 Abs. I Ziff. I StPO: § 8 Abs. 2 
der 1. DB zur StPO.

4. Abschnitt
Strafen mit Freiheitsentzug

§38
Arten der Strafen mit Freiheitsentzug
(1) Als Strafen mit Freiheitsentzug werden ange
wandt:
- Freiheitsstrafe;
- Haftstrafe.

(2) Gegenüber Militärpersonen wird auch Strafar
rest gemäß § 252 angewandt.

Hinweis: Die Verantwortun^für die Verwirklichung 
der Strafen mit Freiheitsentzug ist geregelt im § 339 
Abs. 1 Ziff. 2 und 4 StPO; zur Einleitung der Ver
wirklichung dieser Strafen vgl. §§ 3 und 4 der 1. DB 
zur StPO: zum Vollzug der Strafen mit Freiheitsent
zug vgl. StVG sowie die 1. DB zum StVG.

§ 39
Grundsätze der Anwendung 
der Freiheitsstrafe
(1) Die Freiheitsstrafe wird gegen Personen ange
wandt, die ein Verbrechen begangen haben.
(2) Die Freiheitsstrafe kann auch gegen Personen 
angewandt werden, die ein Vergehen begangen und 
damit besonders schädliche Folgen herbeigeführt 
oder in anderer Weise eine schwerwiegende Mißach
tung der gesellschaftlichen Disziplin zum Ausdruck 
gebracht haben. Sie wird auch gegen Täter ange
wandt, deren Tat zwar weniger schwerwiegend ist, 
die aber aus bisherigen Strafen keine Lehren gezo
gen haben.
(3) Die Freiheitsstrafe soll dem Täter und anderen 
Bürgern die Schwere und Verwerflichkeit der Straf
tat und die Unantastbarkeit der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung bewußt machen, 
die Gesellschaft vor erneuten Straftaten schützen, 
dem Bestraften seine Verantwortung gegenüber der 
sozialistischen Gesellschaft und die Verpflichtung 
zur Wiedergutmachung und Bewährung nachdrück
lich aufzeigen und seine Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft vorbereiten.
(4) Die Freiheitsstrafe wird in staatlichen Strafvoll
zugseinrichtungen vollzogen. Die Strafgefangenen 
sollen durch eine vom Strafzweck bestimmte, nach 
ihrer Tat, Persönlichkeit und Strafdauer differen
zierte Ordnung, kollektive gesellschaftlich nützliche 
Arbeit, kulturell-erzieherische Einwirkung und Be
tätigung sowie durch berufliche und allgemeinbil
dende Förderungsmaßnahmen erzogen werden, 
künftig die sozialistische Gesetzlichkeit gewissenhaft 
zu achten und ihr Leben gesellschaftlich verant
wortungsbewußt zu gestalten.
(5) Das Gericht kann zur besseren Erziehung unter 
Berücksichtigung der Persönlichkeit des Verurteil
ten, der Umstände der Tat und der Wirkung voran
gegangener Straf- und Erziehungsmaßnahmen im 
Urteil festlegen, daß die Freiheitsstrafe in Abwei
chung von den allgemeinen Vollzugsbestimmungen 
in einem anderen Vollzug durchzuführen ist.

Hinweis: Vgl. auch § 242 Abs. 2 StPO.

(6) Das Bestreben der Verurteilten zur Wiedergut
machung und Bewährung ist unter differenzierter 
Mitwirkung gesellschaftlicher Kräfte durch die
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